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Aufgebot  
  
Das von der Sparkasse Beckum-Wadersloh ausgestellte  Sparkassenbuch Nr. 402828321 
wird als verloren gemeldet.  
  
Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten, 
spätestens bis zum  unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Beckum-
Wadersloh seine Rechte anzumelden, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos 
erklärt.  
  
  
Sparkasse Beckum-Wadersloh 
  
Der Vorstand 

560



 

Aufgebot  
  
Das von der Sparkasse Beckum-Wadersloh ausgestellte  Sparkassenbuch Nr. 302012901 
wird als verloren gemeldet.  
  
Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten, 
spätestens bis zum 20.01.2024 unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse 
Beckum-Wadersloh seine Rechte anzumelden, andernfalls wird das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt.  
  
  
Sparkasse Beckum-Wadersloh 
  
Der Vorstand 

561



Kraftloserklärung 
  
Das von der Sparkasse Beckum-Wadersloh ausgestellte  Sparkassenbuch  ist aufgrund des 
Aufgebotsverfahrens durch Beschluss des Sparkassenvorstandes vom 23.10.2023 gemäß 
§15 Abs. 6 SPKVO für kraftlos erklärt worden. 
  
  
  
Sparkasse Beckum-Wadersloh 
  
Der Vorstand 
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9. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung der Abwasserbetrieb TEO 
AöR vom 25.02.2016 zu der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR 
und der Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entsorgung von 
Grundstücksentwässerungsanlagen, jeweils für das Entsorgungsgebiet der 
Abwasserbetrieb TEO AöR, jeweils vom 25.02.2016 

In seiner Sitzung am 14.06.2023 hat der Verwaltungsrat der Abwasserbetrieb TEO AöR 
folgende Satzung beschlossen. Die Satzung ergeht aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114a der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 490 ff.), der §§ 1, 2, 4, 5 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 25. April 2023 (GV. NRW. S. 233), des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Januar 2023 
(BGBl. 2023 Nr. 5) sowie des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470), in Verbindung mit der Satzung 
der Stadt Telgte sowie der Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen über die 
interkommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Abwasserbetrieb TEO“ in der aktuell 
geltenden Fassung. 

Artikel I 
 

Anlage Abgabenmaßstäbe und -sätze 
 

Die Anlage Abgabemaßstäbe und -sätze zur Beitrags- und Gebührensatzung der 
Abwasserbetrieb TEO AöR vom 25.02.2016 zu der Entwässerungssatzung der 
Abwasserbetrieb TEO AöR und der Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die 
Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, jeweils für das Entsorgungsgebiet der 
Abwasserbetrieb TEO AöR, jeweils vom 25.02.2016 wird wie folgt geändert:  
 
Geltungszeitraum: 2021 
 
I. Entsorgungsgebiet Telgte 
 
I.1 Abwassergebührenmaßstab 

Im Entsorgungsgebiet Telgte wird die Schmutzwassergebühr aufgeteilt in 

a) eine Gebühr für die Ableitung von Schmutzwasser und 

b) eine Gebühr für die Reinigung von Schmutzwasser. 

Die Ableitung umfasst das Sammeln, das Fortleiten, das Versickern, das Verregnen und das 
Verrieseln; die Reinigung umfasst das Behandeln, das Einleiten sowie das Entwässern von 
Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers. Die Beseitigung 
umfasst die Ableitung und die Reinigung. 

Im Falle des § 13 der Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) 
für das Entsorgungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR vom 25.02.2016 wird nur die 
Reinigungsgebühr nach Ziff. I.1.b) nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Satz 4 dieser Satzung 
erhoben. 
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I.2 Abwassergebührensätze 

a) Die Ableitungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 
Ziff. I.1.a) beträgt ab dem 01.01.2021 jährlich 0,87 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Die Reinigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 
Ziff. I.1.b) beträgt ab dem 01.01.2021 jährlich 1,32 € je m³ Schmutzwasser. 

c) Wird bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen Ortsteilen vor Einleitung der 
Abwässer in die öffentliche Abwasseranlage eine Vorklärung oder sonstige 
Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, ermäßigt sich die 
Reinigungsgebühr nach Ziff. I.2.b) um 30 v. H. Dies gilt nicht für Grundstücke mit 
industriellen oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung 
lediglich verlangt wird, um die Schmutzwässer in einen Zustand zu versetzen, der 
Voraussetzung für die Zulässigkeit der Einleitung in die Abwasseranlage ist (§ 6 Abs. 
4 S. 2 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR). Dies gilt auch 
nicht für Grundstücke, die nach § 13 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb 
TEO AöR an die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind. 

d) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2021 jährlich 0,59 €. 

e) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. I.2.d) berücksichtigt. 

f) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 
5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. I.2.d) berücksichtigt.  

g) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser 
Satzung angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der 
Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. I.2.d) berücksichtigt. 

h) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2021 jährlich 
0,72 €. 

i) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. I.2.h) berücksichtigt. 

 
I.3 Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4a dieser Satzung beträgt ab dem 01.01.2021 
je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00333 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. I.2. b) Anwendung. 

 
I.4 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 19,04 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
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- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 10,89 € je m³ abgefahrenen 
Anlageninhalts, 

- für Fehlfahrten: 59,50 €. 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
I.5 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 19,04 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 4,48 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 59,50 €. 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
I.6 Gebühr für Inhalte von Chemietoiletten 

a) Für die Annahme von Inhalten von Chemietoiletten, die nicht unter § 6 Abs. 2 Nr. 7 
der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR fallen und deren 
Beseitigung wird die Gebühr nach der angenommenen Menge pro m³ erhoben. 

b) Die Gebühr beträgt für Annahme und Beseitigung 4,48 € je m³ Inhalt der 
Chemietoilette. Die Mindestgebühr beträgt 4,48 € je m³. 

c)  Die Gebührenpflicht gemäß Ziffer I.6.b) entsteht mit der Annahme. 

d)  Gebührenpflichtiger ist der Eigentümer der Chemietoilette. 

 
I.7 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 40 m. 

 
I. 8 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder Grundstücken, 

auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen:  1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich 

nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist:  1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit:    1,75 

e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 
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I. 9 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
I. 10 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 

 
I. 11 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 9,30 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Der ermäßigte Teilbetrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 5,37 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 3,93 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche. 
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II. Entsorgungsgebiet Everswinkel 
 
II.1 Abwassergebührensätze 

a) Die Beseitigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung beträgt 
ab dem 01.01.2021 jährlich 2,62 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Auf Antrag wird bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung unter 
Anwendung des § 4 Abs. 5 dieser Satzung die Wassermenge um 8 cbm pro Jahr für 
jedes Stück Großvieh herabgesetzt. Maßgebend ist die Stückzahl am Stichtag der 
Viehzählung des vorletzten Kalenderjahres. 

c) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2021 jährlich 0,52 €. 

d) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. II.1.c) berücksichtigt. 

e) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach 
§ 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. II.1.c) berücksichtigt. 

f) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser 
Satzung angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der 
Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. II.1.c) berücksichtigt 

g) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2021 jährlich 
0,54 €. 

h) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. II.1.g) berücksichtigt. 

 
II.2 Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 
01.01.2021 je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00310 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. II.1.a) Anwendung. 

 
II.3 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 17,85 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 6,26 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 59,50 €. 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 
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II.4 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 
Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 17,85 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 3,55 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 59,50 €. 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
II.5 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 30 m. 

 
II.6 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei Friedhöfen, Kirchengrundstücken, Freibädern, Sportplätzen, 

Kleingartengeländen und ähnlichen im Wesentlichen unbebauten 

bzw. untergeordnet bebauten oder bebaubaren Grundstücken:  0,50 

b) bei ein- und zweigeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich 

nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist 

oder Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 

gebaut werden dürfen:       1,00 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 

d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

e) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:      1,70 

f) bei sechsgeschossiger Bebaubarkeit:     1,85 

g) bei siebengeschossiger Bebaubarkeit:     1,95 

h) bei acht - und mehrgeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

Ist nur für einen Teil der überbaubaren Fläche eine mehr als 2-geschossige Bauweise 
zulässig, so ist der nach Ziff. II. 6 b) bis g) maßgebende Faktor nur für den 3- oder 
mehrgeschossig bebaubaren Grundstücksteil anzuwenden. 

 
II.7 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
II.8 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 
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II.9 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 9,49 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Die Ermäßigung im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einer erforderlichen Vorbehandlung 50 % des Beitrags; 
- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 50 % des Beitrags; 
- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 50 % des Beitrags. 
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III. Entsorgungsgebiet Ostbevern 
 
III.1 Abwassergebührensätze 

a) Die Beseitigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung beträgt 
ab dem 01.01.2021 jährlich 2,73 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2021 jährlich 0,65 €. 

c) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. III.1.b) berücksichtigt. 

d) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach 
§ 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. III.1.b) berücksichtigt. 

e) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser Satzung 
angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung 
der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. III.1.b) berücksichtigt 

f) Macht die Gemeinde Ostbevern von der Möglichkeit des § 51a Abs. 2 LWG NRW Gebrauch 
und setzt in einem Bebauungsplan fest, dass die Niederschlagswasserbeseitigung von 
privaten und öffentlichen Flächen flächendeckend über Versickerung  zu erfolgen hat, macht 
sie hierzu konkrete Vorgaben (insbes. zur Ableitung über Versickerungsgräben, zur belebten 
Bodenzone, zur Muldenversickerung, zu versickerungsfähigem (Straßen)Pflaster und zu 
vorgeschalteten Anlagen) im Bebauungsplan und wird aus diesem Grund direkt oder in 
unmittelbarer Nähe vor den Grundstücken auf den Bau eines öffentlichen 
Regenwassernetzes (offen oder geschlossen, Anschlussleitungen und Sammler) verzichtet, 
ergibt sich abweichend zu Lit. c) - e) bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. 
V. m. Ziff. III.1.b) eine Reduzierung von 75 %.  

g) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2021 jährlich 0,67 €. 

h) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. III.1.g) berücksichtigt. 

 
 
III.2 Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 
01.01.2021 je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00172 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. III.1.a) Anwendung. 

 
III. 3 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 19,04 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 15,40 € je m³ abgefahrenen 
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Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 59,50 €. 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
III.4 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 19,04 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 15,40 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 59,50 €. 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
III.5 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 40 m. 

 
III.6 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder bei Grundstücken, 

auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen:  1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit:    1,75 

e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

 
III.7 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
III.8 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 

 
III.9 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 11,85 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Der ermäßigte Teilbeitrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 
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- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 7,31 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 4,54 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche. 
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IV. Entsorgungsgebiet Beelen 
 
IV.1  Abwassergebührensätze 

a) Die Beseitigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung beträgt 
ab dem 01.01.2021 jährlich 2,76 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Wird bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen Ortsteilen vor Einleitung der 
Abwässer in die öffentliche Abwasseranlage eine Vorklärung oder sonstige 
Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, ermäßigt sich die 
Gebühr nach Ziff. IV.1.a) um 30 v. H. Dies gilt nicht für Grundstücke mit industriellen 
oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich 
verlangt wird, um die Schmutzwässer in einen Zustand zu versetzen, der 
Voraussetzung für die Zulässigkeit der Einleitung in die Abwasseranlage ist (§ 6 Abs. 
4 S. 2 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR). Dies gilt auch 
nicht für Grundstücke, die nach § 13 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb 
TEO AöR an die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind. 

c) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2021 jährlich 0,50 €. 

d) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. IV.1.c) berücksichtigt. 

e) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach 
§ 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. IV.1.c) berücksichtigt. 

f) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser Satzung 
angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung 
der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. IV.1.c) berücksichtigt. 

g) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2021 jährlich 
0,52 €. 

h) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. IV.1.g) berücksichtigt. 

 
IV.2  Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 
01.01.2021 je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00101 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. IV.1.a) Anwendung. 

 
IV.3  Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 16,12 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 4,85 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
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- für Fehlfahrten: 35,70 €. 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
IV.4   Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 16,12 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 4,85 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 35,70 €. 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
IV.5 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 50 m. 

 
IV.6 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren Grundstücken,  

auf denen keine Bebauung zulässig ist:     1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:      1,75 

e) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:      1,85 

f) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

 
IV.7 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
IV.8 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,35. 

 
IV.9 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 5,98 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Der ermäßigte Teilbeitrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 
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- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 3,46 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 2,52 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche 

- bei einem nur teilweise gebotenen Anschluss für Niederschlagswasser 1,26 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

c) Wird eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt, ermäßigt sich der jeweilige Anschlussbeitrag nach Lit. a) und b) 
um 50 v. H.  
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Geltungszeitraum: 2022 
 
I. Entsorgungsgebiet Telgte 
 
I.1 Abwassergebührenmaßstab 

Im Entsorgungsgebiet Telgte wird die Schmutzwassergebühr aufgeteilt in 

a) eine Gebühr für die Ableitung von Schmutzwasser und 

b) eine Gebühr für die Reinigung von Schmutzwasser. 

Die Ableitung umfasst das Sammeln, das Fortleiten, das Versickern, das Verregnen und das 
Verrieseln; die Reinigung umfasst das Behandeln, das Einleiten sowie das Entwässern von 
Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers. Die Beseitigung 
umfasst die Ableitung und die Reinigung. 

Im Falle des § 13 der Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) 
für das Entsorgungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR vom 25.02.2016 wird nur die 
Reinigungsgebühr nach Ziff. I.1.b) nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Satz 4 dieser Satzung 
erhoben. 

 
I.2 Abwassergebührensätze 

a) Die Ableitungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 
Ziff. I.1.a) beträgt ab dem 01.01.2022 jährlich 1,04 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Die Reinigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 
Ziff. I.1.b) beträgt ab dem 01.01.2022 jährlich 1,53 € je m³ Schmutzwasser. 

c) Wird bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen Ortsteilen vor Einleitung der 
Abwässer in die öffentliche Abwasseranlage eine Vorklärung oder sonstige 
Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, ermäßigt sich die 
Reinigungsgebühr nach Ziff. I.2.b) um 30 v. H. Dies gilt nicht für Grundstücke mit 
industriellen oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung 
lediglich verlangt wird, um die Schmutzwässer in einen Zustand zu versetzen, der 
Voraussetzung für die Zulässigkeit der Einleitung in die Abwasseranlage ist (§ 6 Abs. 
4 S. 2 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR). Dies gilt auch 
nicht für Grundstücke, die nach § 13 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb 
TEO AöR an die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind. 

d) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2022 jährlich 0,72 €. 

e) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. I.2.d) berücksichtigt. 

f) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 
5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. I.2.d) berücksichtigt.  
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g) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser 
Satzung angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der 
Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. I.2.d) berücksichtigt. 

h) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2022 jährlich 
0,75 €. 

i) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. I.2.h) berücksichtigt. 

 
I.3 Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 
01.01.2022 je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00398 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. I.2. b) Anwendung. 

 
I.4 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 19,04 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 10,89 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 
-    für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
I.5 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 19,04 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 5,81 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
-     für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 
-    für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 
 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 
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I.6 Gebühr für Inhalte von Chemietoiletten 

a) Für die Annahme von Inhalten von Chemietoiletten, die nicht unter § 6 Abs. 2 Nr. 7 
der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR fallen und deren 
Beseitigung wird die Gebühr nach der angenommenen Menge pro m³ erhoben. 

b) Die Gebühr beträgt für Annahme und Beseitigung 5,81 € je m³ Inhalt der 
Chemietoilette. Die Mindestgebühr beträgt 5,81 € je m³. 

c)  Die Gebührenpflicht gemäß Ziffer I.6.b) entsteht mit der Annahme. 

d)  Gebührenpflichtiger ist der Eigentümer der Chemietoilette. 

 
I.7 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 40 m. 

 
I. 8 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder Grundstücken, 

auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen:  1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich 

nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist:  1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit:    1,75 

e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

 
I. 9 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
I. 10 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 

 
I. 11 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 9,30 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Der ermäßigte Teilbetrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 5,37 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 3,93 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche. 
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II. Entsorgungsgebiet Everswinkel 
 
II.1 Abwassergebührensätze 

a) Die Beseitigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung beträgt 
ab dem 01.01.2022 jährlich 2,68 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Auf Antrag wird bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung unter 
Anwendung des § 4 Abs. 5 dieser Satzung die Wassermenge um 8 cbm pro Jahr für 
jedes Stück Großvieh herabgesetzt. Maßgebend ist die Stückzahl am Stichtag der 
Viehzählung des vorletzten Kalenderjahres. 

c) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2022 jährlich 0,52 €. 

d) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. II.1.c) berücksichtigt. 

e) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach 
§ 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. II.1.c) berücksichtigt. 

f) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser 
Satzung angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der 
Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. II.1.c) berücksichtigt 

g) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2022 jährlich 0,55 
€. 

h) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. II.1.g) berücksichtigt. 

 
II.2 Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 
01.01.2022 je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00340 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. II.1.a) Anwendung. 

II.3 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 17,85 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 6,26 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
-     für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 
-    für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 
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In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
II.4 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 
Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 17,85 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 3,55 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
-     für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 
-    für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 
 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
II.5 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 30 m. 

 
II.6 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei Friedhöfen, Kirchengrundstücken, Freibädern, Sportplätzen, 

Kleingartengeländen und ähnlichen im Wesentlichen unbebauten 

bzw. untergeordnet bebauten oder bebaubaren Grundstücken:  0,50 

b) bei ein- und zweigeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich 

nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist 

oder Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 

gebaut werden dürfen:       1,00 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 

d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

e) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:      1,70 

f) bei sechsgeschossiger Bebaubarkeit:     1,85 

g) bei siebengeschossiger Bebaubarkeit:     1,95 

h) bei acht - und mehrgeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

Ist nur für einen Teil der überbaubaren Fläche eine mehr als 2-geschossige Bauweise 
zulässig, so ist der nach Ziff. II. 6 b) bis g) maßgebende Faktor nur für den 3- oder 
mehrgeschossig bebaubaren Grundstücksteil anzuwenden. 
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II.7 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
II.8 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 

 
II.9 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 9,49 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Die Ermäßigung im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einer erforderlichen Vorbehandlung 50 % des Beitrags; 
- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 50 % des Beitrags; 
- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 50 % des Beitrags. 
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III. Entsorgungsgebiet Ostbevern 
 
III.1 Abwassergebührensätze 

a) Die Beseitigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung beträgt 
ab dem 01.01.2022 jährlich 2,82 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2022 jährlich 0,65 €. 

c) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. III.1.b) berücksichtigt. 

d) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach 
§ 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. III.1.b) berücksichtigt. 

e) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser Satzung 
angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung 
der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. III.1.b) berücksichtigt 

f) Macht die Gemeinde Ostbevern von der Möglichkeit des § 51a Abs. 2 LWG NRW Gebrauch 
und setzt in einem Bebauungsplan fest, dass die Niederschlagswasserbeseitigung von 
privaten und öffentlichen Flächen flächendeckend über Versickerung  zu erfolgen hat, macht 
sie hierzu konkrete Vorgaben (insbes. zur Ableitung über Versickerungsgräben, zur belebten 
Bodenzone, zur Muldenversickerung, zu versickerungsfähigem (Straßen)Pflaster und zu 
vorgeschalteten Anlagen) im Bebauungsplan und wird aus diesem Grund direkt oder in 
unmittelbarer Nähe vor den Grundstücken auf den Bau eines öffentlichen 
Regenwassernetzes (offen oder geschlossen, Anschlussleitungen und Sammler) verzichtet, 
ergibt sich abweichend zu Lit. c) - e) bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. 
V. m. Ziff. III.1.b) eine Reduzierung von 75 %.  

g) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2022 jährlich 0,68 €. 

h) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. III.1.g) berücksichtigt. 

 
III.2 Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 
01.01.2022 je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00179 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. III.1.a) Anwendung. 

 
III. 3 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 19,04 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 16,85 € je m³ abgefahrenen 
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Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 
-    für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 
 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
III.4 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 19,04 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 16,85 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt.  
- für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 
 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
III.5 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 40 m. 

 
III.6 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder bei Grundstücken, 

auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen:  1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit:    1,75 

e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

 
III.7 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
III.8 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 

 
III.9 Beitragssatz 
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c) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 11,85 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

d) Der ermäßigte Teilbeitrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 7,31 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 4,54 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche. 
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IV. Entsorgungsgebiet Beelen 
 
IV.1  Abwassergebührensätze 

a) Die Beseitigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung beträgt 
ab dem 01.01.2022 jährlich 2,76 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Wird bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen Ortsteilen vor Einleitung der 
Abwässer in die öffentliche Abwasseranlage eine Vorklärung oder sonstige 
Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, ermäßigt sich die 
Gebühr nach Ziff. IV.1.a) um 30 v. H. Dies gilt nicht für Grundstücke mit industriellen 
oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich 
verlangt wird, um die Schmutzwässer in einen Zustand zu versetzen, der 
Voraussetzung für die Zulässigkeit der Einleitung in die Abwasseranlage ist (§ 6 Abs. 
4 S. 2 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR). Dies gilt auch 
nicht für Grundstücke, die nach § 13 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb 
TEO AöR an die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind. 

c) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2022 jährlich 0,50 €. 

d) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. IV.1.c) berücksichtigt. 

e) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach 
§ 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. IV.1.c) berücksichtigt. 

f) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser Satzung 
angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung 
der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. IV.1.c) berücksichtigt. 

i) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2022 jährlich 
0,53 €. 

j) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. IV.1.g) berücksichtigt. 

 
IV.2  Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 
01.01.2022 je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00132 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. IV.1.a) Anwendung. 

 
IV.3  Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 16,12 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
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- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 4,85 € je m³ abgefahrenen 
Anlageninhalts, 

- für Fehlfahrten: 35,70 € je Fahrt, 
- für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 130,90 € je Fahrt. 
In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 

IV.4  Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 
Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 16,12 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 4,85 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
 -     für Fehlfahrten: 35,70 € je Fahrt,  
- für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 130,90 € je Fahrt. 
In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 1,79 € zu zahlen. 

 
IV.5 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 50 m. 

 
IV.6 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren Grundstücken,  

auf denen keine Bebauung zulässig ist:     1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:      1,75 

e) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:      1,85 

f) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

 
IV.7 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
IV.8 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,35. 
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IV.9 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 5,98 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Der ermäßigte Teilbeitrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 3,46 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 2,52 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche 

- bei einem nur teilweise gebotenen Anschluss für Niederschlagswasser 1,26 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

c) Wird eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt, ermäßigt sich der jeweilige Anschlussbeitrag nach Lit. a) und b) 
um 50 v. H.  
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Geltungszeitraum: 2023 
 
I. Entsorgungsgebiet Telgte 
 
I.1 Abwassergebührenmaßstab 

Im Entsorgungsgebiet Telgte wird die Schmutzwassergebühr aufgeteilt in 

a) eine Gebühr für die Ableitung von Schmutzwasser und 

b) eine Gebühr für die Reinigung von Schmutzwasser. 

Die Ableitung umfasst das Sammeln, das Fortleiten, das Versickern, das Verregnen und das 
Verrieseln; die Reinigung umfasst das Behandeln, das Einleiten sowie das Entwässern von 
Klärschlamm im Zusammenhang mit der Beseitigung des Abwassers. Die Beseitigung 
umfasst die Ableitung und die Reinigung. 

Im Falle des § 13 der Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) 
für das Entsorgungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR vom 25.02.2016 wird nur die 
Reinigungsgebühr nach Ziff. I.1.b) nach Maßgabe des § 4 Abs. 2 Satz 4 dieser Satzung 
erhoben. 

 
I.2 Abwassergebührensätze 

a) Die Ableitungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 
Ziff. I.1.a) beträgt ab dem 01.01.2023 jährlich 1,14 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Die Reinigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung i. V. m. der 
Ziff. I.1.b) beträgt ab dem 01.01.2023 jährlich 1,71 € je m³ Schmutzwasser. 

c) Wird bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen Ortsteilen vor Einleitung der 
Abwässer in die öffentliche Abwasseranlage eine Vorklärung oder sonstige 
Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, ermäßigt sich die 
Reinigungsgebühr nach Ziff. I.2.b) um 30 v. H. Dies gilt nicht für Grundstücke mit 
industriellen oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung 
lediglich verlangt wird, um die Schmutzwässer in einen Zustand zu versetzen, der 
Voraussetzung für die Zulässigkeit der Einleitung in die Abwasseranlage ist (§ 6 Abs. 
4 S. 2 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR). Dies gilt auch 
nicht für Grundstücke, die nach § 13 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb 
TEO AöR an die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind. 

d) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2023 jährlich 0,77 €. 

e) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. I.2.d) berücksichtigt. 

f) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 
5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. I.2.d) berücksichtigt.  
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g) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser 
Satzung angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der 
Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. I.2.d) berücksichtigt. 

h) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2023 jährlich 
0,81 €. 

i) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. I.2.h) berücksichtigt. 

 
I.3 Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 
01.01.2023 je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00487 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. I.2. b) Anwendung. 

 
I.4 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 23,80 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 13,81 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 
-    für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,26 € zu zahlen. 

 
I.5 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 23,80 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 10,93 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
-     für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 
-    für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 
 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,26 € zu zahlen. 
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I.6 Gebühr für Inhalte von Chemietoiletten 

a) Für die Annahme von Inhalten von Chemietoiletten, die nicht unter § 6 Abs. 2 Nr. 7 
der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR fallen und deren 
Beseitigung wird die Gebühr nach der angenommenen Menge pro m³ erhoben. 

b) Die Gebühr beträgt für Annahme und Beseitigung 10,93 € je m³ Inhalt der 
Chemietoilette. Die Mindestgebühr beträgt 10,93 € je m³. 

c)  Die Gebührenpflicht gemäß Ziffer I.6.b) entsteht mit der Annahme. 

d)  Gebührenpflichtiger ist der Eigentümer der Chemietoilette. 

 
I.7 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 40 m. 

 
I. 8 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder Grundstücken, 

auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen:  1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich 

nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist:  1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit:    1,75 

e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

 
I. 9 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
I. 10 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 

 
I. 11 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 9,30 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Der ermäßigte Teilbetrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 5,37 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 3,93 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche. 
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II. Entsorgungsgebiet Everswinkel 
 
II.1 Abwassergebührensätze 

a) Die Beseitigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung beträgt 
ab dem 01.01.2023 jährlich 3,09 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Auf Antrag wird bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Großviehhaltung unter 
Anwendung des § 4 Abs. 5 dieser Satzung die Wassermenge um 8 cbm pro Jahr für 
jedes Stück Großvieh herabgesetzt. Maßgebend ist die Stückzahl am Stichtag der 
Viehzählung des vorletzten Kalenderjahres. 

c) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2023 jährlich 0,54 €. 

d) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. II.1.c) berücksichtigt. 

e) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach 
§ 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. II.1.c) berücksichtigt. 

f) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser 
Satzung angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der 
Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. II.1.c) berücksichtigt 

g) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2023 jährlich 
0,58 €. 

h) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. II.1.g) berücksichtigt. 

 
II.2 Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 
01.01.2023 je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00332 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. II.1.a) Anwendung. 

 
II.3 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 20,23 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 6,26 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
-     für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 
-    für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 
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In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,26 € zu zahlen. 

 
II.4 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 
Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 20,23 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 3,55 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
-     für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 
-    für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 
 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,26 € zu zahlen. 

 
II.5 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 30 m. 

 
 
II.6 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei Friedhöfen, Kirchengrundstücken, Freibädern, Sportplätzen, 

Kleingartengeländen und ähnlichen im Wesentlichen unbebauten 

bzw. untergeordnet bebauten oder bebaubaren Grundstücken:  0,50 

b) bei ein- und zweigeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich 

nutzbaren Grundstücken, auf denen keine Bebauung zulässig ist 

oder Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 

gebaut werden dürfen:       1,00 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 

d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

e) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:      1,70 

f) bei sechsgeschossiger Bebaubarkeit:     1,85 

g) bei siebengeschossiger Bebaubarkeit:     1,95 

h) bei acht - und mehrgeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

Ist nur für einen Teil der überbaubaren Fläche eine mehr als 2-geschossige Bauweise 
zulässig, so ist der nach Ziff. II. 6 b) bis g) maßgebende Faktor nur für den 3- oder 
mehrgeschossig bebaubaren Grundstücksteil anzuwenden. 
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II.7 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
II.8 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 

 
II.9 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 9,49 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Die Ermäßigung im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einer erforderlichen Vorbehandlung 50 % des Beitrags; 
- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 50 % des Beitrags; 
- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 50 % des Beitrags. 
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III. Entsorgungsgebiet Ostbevern 
 
III.1 Abwassergebührensätze 

a) Die Beseitigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung beträgt 
ab dem 01.01.2023 jährlich 3,22 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2023 jährlich 0,72 €. 

c) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. III.1.b) berücksichtigt. 

d) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach 
§ 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. III.1.b) berücksichtigt. 

e) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser Satzung 
angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung 
der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. III.1.b) berücksichtigt 

f) Macht die Gemeinde Ostbevern von der Möglichkeit des § 51a Abs. 2 LWG NRW Gebrauch 
und setzt in einem Bebauungsplan fest, dass die Niederschlagswasserbeseitigung von 
privaten und öffentlichen Flächen flächendeckend über Versickerung  zu erfolgen hat, macht 
sie hierzu konkrete Vorgaben (insbes. zur Ableitung über Versickerungsgräben, zur belebten 
Bodenzone, zur Muldenversickerung, zu versickerungsfähigem (Straßen)Pflaster und zu 
vorgeschalteten Anlagen) im Bebauungsplan und wird aus diesem Grund direkt oder in 
unmittelbarer Nähe vor den Grundstücken auf den Bau eines öffentlichen 
Regenwassernetzes (offen oder geschlossen, Anschlussleitungen und Sammler) verzichtet, 
ergibt sich abweichend zu Lit. c) - e) bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. 
V. m. Ziff. III.1.b) eine Reduzierung von 75 %.  

g) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2023 jährlich 0,74 €. 

h) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. III.1.g) berücksichtigt. 

 
III.2 Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 
01.01.2023 je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00210 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. III.1.a) Anwendung. 

 
III. 3 Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 23,80 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 19,63 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
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- für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt, 
-    für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 
 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,26 € zu zahlen. 

 
III.4 Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 

Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 23,80 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 19,63 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
- für Fehlfahrten: 59,50 € je Fahrt.  
- für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 190,40 € je Fahrt. 
 

In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,26 € zu zahlen. 

 
III.5 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 40 m. 

 
III.6 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder bei Grundstücken, 

auf denen nur Garagen oder Stellplätze gebaut werden dürfen:  1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit:    1,75 

e) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

 
III.7 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
III.8 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,3. 
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III.9 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 11,85 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Der ermäßigte Teilbeitrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 7,31 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 4,54 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche. 
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IV. Entsorgungsgebiet Beelen 
 
IV.1  Abwassergebührensätze 

a) Die Beseitigungsgebühr für Schmutzwasser im Sinn des § 4 dieser Satzung beträgt 
ab dem 01.01.2023 jährlich 3,21 € je m³ Schmutzwasser. 

b) Wird bei einzelnen Grundstücken oder in einzelnen Ortsteilen vor Einleitung der 
Abwässer in die öffentliche Abwasseranlage eine Vorklärung oder sonstige 
Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt, ermäßigt sich die 
Gebühr nach Ziff. IV.1.a) um 30 v. H. Dies gilt nicht für Grundstücke mit industriellen 
oder sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich 
verlangt wird, um die Schmutzwässer in einen Zustand zu versetzen, der 
Voraussetzung für die Zulässigkeit der Einleitung in die Abwasseranlage ist (§ 6 Abs. 
4 S. 2 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR). Dies gilt auch 
nicht für Grundstücke, die nach § 13 der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb 
TEO AöR an die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen sind. 

c) Die Beseitigungsgebühr für Niederschlagswasser im Sinn des § 5 dieser Satzung 
beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter und/oder befestigter sowie 
abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2023 jährlich 0,58 €. 

d) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5 Abs. 5 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. 
Ziff. IV.1.c) berücksichtigt. 

e) An Brauchwasseranlagen im Sinn des § 5 Abs. 6 dieser Satzung angeschlossene 
Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach 
§ 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. IV.1.c) berücksichtigt. 

f) An Anlagen zur Rückhaltung und Versickerung im Sinn des § 5 Abs. 7 dieser Satzung 
angeschlossene Flächen werden mit einer Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung 
der Gebühr nach § 5 dieser Satzung i. V. m. Ziff. IV.1.c) berücksichtigt. 

k) Die Straßenentwässerungsgebühr beträgt je Quadratmeter bebauter bzw. überbauter 
und/oder befestigter sowie abflusswirksamer Fläche ab dem 01.01.2023 jährlich 
0,62 €. 

l) Teilversiegelte Flächen im Sinn des § 5a Abs. 2 dieser Satzung werden mit einer 
Ermäßigung von 50 % bei der Erhebung der Gebühr nach § 5a dieser Satzung i. V. 
m. Ziff. IV.1.g) berücksichtigt. 

 

IV.2  Starkverschmutzerzuschlag 

Der Starkverschmutzerzuschlag im Sinn des § 4 a dieser Satzung beträgt ab dem 
01.01.2023 je m³ Schmutzwasser jährlich 0,00179 €.  

Der Zuschlag findet direkt auf die Menge gem. Ziff. IV.1.a) Anwendung. 

 
IV.3  Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm 

Die Gebühr im Sinn des § 11 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 19,04 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 5,62 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
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- für Fehlfahrten: 47,60 € je Fahrt, 
- für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 130,90 € je Fahrt. 
In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,26 € zu zahlen. 

 

IV.4  Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen 
Gruben 

Die Gebühr im Sinn des § 12 dieser Satzung beträgt 

- für die Entleerung und die Abfuhr 19,04 € je m³ abgefahrenen Anlageninhalts, 
- für die Behandlung in der Kläranlage und Entsorgung 5,62 € je m³ abgefahrenen 

Anlageninhalts, 
 -     für Fehlfahrten: 47,60 € je Fahrt,  
- für Einzelfahrten / Sonderabfuhren außerhalb der Tourenplanung des zur Abfuhr 

beauftragten Unternehmens: 130,90 € je Fahrt. 
In der Gebühr für die Entleerung ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 
20 m Länge enthalten. Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauches von mehr 
als 20 m Länge erforderlich, ist für jeden weiteren angefangenen Meter 2,26 € zu zahlen. 

 
IV.5 Tiefenbegrenzung 

Die Tiefenbegrenzung im Sinn des § 15 Abs. 2 Buchst. b) dieser Satzung beträgt 50 m. 

 
IV.6 Beitragsmaßstab 

Der Veranlagungsfaktor im Sinn des § 15 Abs. 3 dieser Satzung beträgt: 

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren Grundstücken,  

auf denen keine Bebauung zulässig ist:     1,00 

b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit:      1,25 

c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit:      1,50 

d) bei viergeschossiger Bebaubarkeit:      1,75 

e) bei fünfgeschossiger Bebaubarkeit:      1,85 

f) bei sechs- und höhergeschossiger Bebaubarkeit:    2,00. 

 
IV.7 Divisor zur Ermittlung der Geschosszahl 

Der Divisor im Sinn des § 15 Abs. 4 dieser Satzung beträgt 3,5. 

 
 
IV.8 Zuschlag nach Art der baulichen Nutzung 

Der Zuschlag im Sinn des § 15 Abs. 6 dieser Satzung beträgt 0,35. 
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IV.9 Beitragssatz 

a) Der Beitragssatz im Sinn des § 16 Abs. 1 dieser Satzung beträgt 5,98 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

b) Der ermäßigte Teilbeitrag im Sinn des § 16 Abs. 2 dieser Satzung beträgt 

- bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 3,46 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche; 

- bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 2,52 € je Quadratmeter (m²) 
Veranlagungsfläche 

- bei einem nur teilweise gebotenen Anschluss für Niederschlagswasser 1,26 € je 
Quadratmeter (m²) Veranlagungsfläche. 

c) Wird eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt, ermäßigt sich der jeweilige Anschlussbeitrag nach Lit. a) und b) 
um 50 v. H.  

 
Artikel II 

 
Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.  
Gleichzeitig treten alle anderen Fassungen der Anlage Abgabemaßstäbe und -sätze zur 
Beitrags- und Gebührensatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR vom 25.02.2016 zu der 
Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR und der Satzung der 
Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, 
jeweils für das Entsorgungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR, jeweils vom 25.02.2016, 
außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung der 
Abwasserbetrieb TEO AöR zu der Entwässerungssatzung der Abwasserbetrieb TEO AöR und 
der Satzung der Abwasserbetrieb TEO AöR über die Entsorgung von Grundstücks-
entwässerungsanlagen, jeweils für das Entsorgungsgebiet der Abwasserbetrieb TEO AöR, 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 6 Absatz 3 der Unternehmenssatzung der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen 
Rechts haben der Rat der Stadt Telgte in seiner Sitzung am 19.09.2023, der Rat der Gemeinde 
Everswinkel in seiner Sitzung am 12.09.2023, der Rat der Gemeinde Ostbevern in seiner 
Sitzung am 20.06.2023 und der Rat der Gemeinde Beelen in seiner Sitzung am 28.09.2023 
dieser Satzung zugestimmt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. 
NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Vorstand der Abwasserbetrieb TEO AöR hat den Beschluss des Verwaltungsrates 

der Abwasserbetrieb TEO AöR vorher beanstandet 
 
oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Abwasserbetrieb TEO AöR vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
 
48361 Beelen, den 28. September 2023 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Rolf Mestekemper  
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
der Abwasserbetrieb TEO AöR 
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KREIS WARENDORF        48231 Warendorf, den 20.10.2023 
Der Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit Anlagen für den Kreis Warendorf ist dem Kreis-

tag am 20.10.2023 zugeleitet worden. Der Entwurf wird für die Dauer des Beratungsverfah-

rens des Kreistages und seiner Ausschüsse ab sofort in folgender Dienststelle während der 

Dienststunden (montags bis donnerstags 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, freitags 08.00 Uhr bis 

14.00 Uhr) verfügbar gehalten: 

 

Kreishaus Warendorf, Kämmerei, Räume C 1.89 – C 1.93, 

Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf 

 

Ferner ist der Entwurf im Internet (www.kreis-warendorf.de/haushalt) einsehbar. Gegen den 

Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige der kreisangehöri-

gen Gemeinden in der Zeit von Montag, 30.10.2023, bis Montag, 13.11.2023, bei der o. g. 

Dienststelle Einwendungen erheben. 

 

Über die Einwendungen beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung voraussichtlich am 

08.12.2023. 
 
 
 
 
gez. 
Dr. Olaf Gericke 
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Bekanntmachung gem. § 21a  

der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) 

 

Kreis Warendorf Warendorf, 24.10.2023 

Az.: 63-40343/2019 

 

Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat der Umweltgerechte 

Kraftanlagen GmbH & Co. KG, Dr.-Eberle-Platz, 01662 Meißen mit Datum vom 14.09.2023 

eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit folgendem Tenor erteilt: 

 
„Hiermit erteile ich Ihnen gemäß §§ 4 und 6 i.V.m. § 10 BImSchG i.V.m. §§ 1, 2 und Nr. 1.6.2 
der 4. BImSchV die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von zwei Windenergiean-
lagen (WEA) des Herstellers Vestas V162-5.6 MW in 48336 Sassenberg.  
 
 
Standort 
 
Die zwei WEA des Anlagenherstellers Vestas V162-5.6 MW (WEA 1 und WEA 2) dürfen auf 
den folgenden Grundstücken in 48336 Sassenberg errichtet und betrieben werden: 

Betriebsein-
heit 

Anlagentyp 

ETRS89 
UTM-Koordinaten 

Anlagenstandort 

Ost Nord Gemarkung Flur Flurstück 

WEA 1 V162-5.6 MW 434200,00 5757495,00 Dackmar 44 2 

WEA 2 V162-5.6 MW 434630,00 5757886,00 Dackmar 34 24 

Tabelle 1 

 
Diese Genehmigung bezieht sich auf die Anlagengrundstücksparzelle sowie die im Antrag 
dargelegten Erschließungsmaßnahmen bis zum Anschluss an die bestehenden öffentlichen 
Straßen. Darüber hinaus gehende, außerhalb des Anlagengrundstücks liegende ggf. geplan-
te Erschließungsmaßnahmen (z.B. Straßen-/Wegebau), die weitere Netzanbindung und die 
Einspeisestelle in das Mittelspannungsnetz werden von dieser Genehmigung nicht erfasst. 
 
 
Bauliche Abmessungen 
 
Diese Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den Betrieb von zwei WEA vom 
Typ Vestas V162-5.6 MW mit folgenden Anlagedaten: 

Betriebseinheit 
Nennleistung 

(PN) 

Bauliche Abmessungen 

Nabenhöhe 
(NH) 

Rotordurch- 
messer 

(RD) 

Rotorblattlänge 
(RL) 

(0,5 x RD) 

Gesamthöhe 
(GH) 

(NH + RL) 

WEA 1 5.600 kW 148,00 m 162,00 m 81,00 m 229,00 m 

WEA 2 5.600 kW 119,00 m 162,00 m 81,00 m 

200,00 m  
plus 3 m  

Fundamenterhöhung: 
insgesamt 203,00 m 

Tabelle 2  
 
 

Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
 

 Baugenehmigung des Kreises Warendorf nach der BauO NRW, 
 

 Zustimmung nach § 14 Abs.1 LuftVG der Bezirksregierung Münster Dezernat 26, Luft-
fahrt.“ 

 

 

604



Der Genehmigungsbescheid ist unter Aufnahme von Nebenbestimmungen und Hinweisen 
zum Baurecht, Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasser- und Bodenschutzrecht, 
Luftfahrtrecht, Arbeitsschutzrecht sowie zum Forstrecht ergangen. 

 
 
Der Genehmigungsbescheid liegt nach Bekanntmachung vom 30.10.2023 bis einschließlich 
13.11.2023 während der Dienststunden beim 
 
Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf im Raum B2.20:  
montags bis donnerstags  08:00 Uhr – 16:00 Uhr  
freitags     08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Rathaus der Stadt Sassenberg, Schürenstr. 17, 48336 Sassenberg, im Zimmer 203: 
montags – mittwochs   08:30 Uhr – 12:00 Uhr  
donnerstags    08.30 Uhr – 18:00 Uhr  
freitags     08.30 Uhr – 12:00 Uhr  
 
aus. 
 
Zusätzlich ist der Bescheid im Internet unter www.kreis-warendorf.de (Aktuelles - Bekannt-
machungen - Immissionsschutz) einsehbar.  

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber Dritten als zugestellt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Klage beim Oberverwaltungsgericht 

für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster erhoben werden. 

 

 

Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Niemann 
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Öffentliche Bekanntmachung gem. § 21a  

der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) i.V.m §10 Abs. 7 u. 8 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 

Kreis Warendorf Warendorf, 24.10.2023 

Az.: 63-40796/2022 

 

Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat der Firma UKA Um-

weltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG, Dr.-Eberle-Platz 1, 01662 Meißen mit Datum 

vom 28.09.2023 eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit folgendem Tenor erteilt: 

 
„Hiermit erteile ich Ihnen gem. §§ 4, 6 und 10 BImSchG und §§ 1, 2 und Nr. 1.6.2 des An-
hanges der 4. BImSchV die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von einer Wind-
energieanlage (WEA) des Herstellers Nordex Delta 4000 vom Typ N163/5.X TS163 STE in 
48351 Everswinkel. 
 
Anlagedaten 
 
1. Standort der Windenergieanlage 
 

Die WEA des Herstellers Nordex Delta 4000 vom Typ N163/5.X TS163 STE mit Hinter-
kämmen (Serrated Trailing Edge) darf auf dem nachfolgend genannten Grundstück in 
48351 Everswinkel errichtet und betrieben werden. Der beantragte Anlagentyp wird zur 
besseren Lesbarkeit im weiteren Verlauf einheitlich mit N163/5.X bezeichnet. 

 

Betriebsein-
heit 

Anlagentyp 

ETRS89 
UTM-Koordinaten 

Anlagenstandort 

Ost Nord Gemarkung Flur Flurstück 

WEA 5 N163/5.X 422.929,000 5.755.855,000 Everswinkel 13 49 
(Tabelle 1) 

 
Diese Genehmigung bezieht sich auf die Anlagengrundstücksparzelle sowie die im An-
trag dargelegten Erschließungsmaßnahmen bis zum Anschluss an den bestehenden 
Wirtschaftsweg. Darüber hinaus gehende, außerhalb des Anlagengrundstücks liegende, 
ggf. geplante Erschließungsmaßnahmen (z.B. Straßen-/Wegebau), die weitere Netzan-
bindung und die Einspeisestelle in das Mittelspannungsnetz werden von dieser Geneh-
migung nicht erfasst. 

Betriebs-
einheit 

Anlagenstandort 

Erschließung 
Gemarkung Flur 

Flur-
stück 

WEA 5 Everswinkel 13 49 
Über die Kreisstraße 19 und öffentliche Straße (Mar-
kenweg) der Gemeinde Everswinkel und den jeweili-
gen Anlagenstandort 

(Tabelle 2) 

 
2. Bauliche Abmessung 

Diese Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den Betrieb einer WEA vom 
Typ N163/5.X mit folgenden Anlagendaten: 

 

Betriebs- 
einheit 

Anlagentyp 
Nennleistung 

(PN,el) 

Bauliche Abmessungen 

Nabenhöhe 
(NH) 

Rotordurchmesser 
(RD) 

Rotorblattlänge 
(RL) 

(0,5 x RD) 

Gesamthöhe 
(GH) 

(NH + RL) 

WEA 5 N163/5.X 5.700 kW 118,00 m 163,00 m 81,50 m 199,50 m 
(Tabelle 3) 
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An dem geplanten Anlagenstandort erfolgt eine Fundamentanhebung, sodass die WEA 
folgende Gesamthöhe hat: 

Betriebseinheit 
Bauliche 

Gesamthöhe (GH) 
Fundamentanhebung (FA) Gesamthöhe (GH+ FA) 

WEA 5 199,50 m 2,40 m 201,90 m 
(Tabelle 4) 

 
 
Diese immissionsschutzrechtliche Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG die fol-
genden Entscheidungen ein: 
 

 Baugenehmigung des Kreises Warendorf,  
 

 Entscheidung der Gemeinde Everswinkel nach DSchG NRW,  
 

 Zustimmung nach § 14 Abs. 1 LuftVG.“ 
 

 

Der Genehmigungsbescheid ist unter Aufnahme von Nebenbestimmungen und Hinweisen 
zum Baurecht, Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecht, Wasser- und Bodenschutzrecht, 
Luftfahrtrecht, Arbeitsschutzrecht, Straßenverkehr, sowie zum Forstrecht ergangen. 

 
Der Genehmigungsbescheid liegt nach Bekanntmachung vom 30.10.2023 bis einschließlich 
13.11.2023 während der Dienststunden beim 
 
Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf im Raum B2.20:  
montags bis donnerstags  08:00 Uhr – 16:00 Uhr  
freitags     08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Rathaus der Gemeinde Everswinkel, Am Magnusplatz 30, 48351 Everswinkel, 2. Oberge-
schoss: 
montags bis freitags   08:00 Uhr – 12:30 Uhr  
montags     14:00 Uhr – 18:00 Uhr  
mittwochs     14:00 Uhr – 16:00 Uhr  
 
aus. 
 
Zusätzlich ist der Bescheid im Internet unter www.kreis-warendorf.de (Aktuelles - Bekannt-
machungen - Immissionsschutz) einsehbar.  

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber Dritten als zugestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach dem Ende der 
Auslegungsfrist Widerspruch beim Kreis Warendorf, Untere Immissionsschutzbehörde in 
48231 Warendorf, Waldenburger Straße 2, erhoben werden. 

 

Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Eickmeier 
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Erneute Bekanntmachung gem. § 21a  

der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) 

 

Kreis Warendorf Warendorf, 25.10.2023 

Az.: 63-40947/2022 

 

Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat der Firma UKA Um-

weltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG, Niederlassung Mitteldeutschland, Dr. Eberle-

Platz 1, 01662 Meißen mit Datum vom 15.08.2023 eine immissionsschutzrechtliche Geneh-

migung mit folgendem Tenor erteilt: 

 
„Hiermit erteile ich Ihnen gem. § 16 i. V. m. § 19 BImSchG i.V.m. §§ 1, 2 und Nr. 1.6.2 des 
Anhanges der 4. BImSchV die Genehmigung zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb 
von vier Windenergieanlagen (WEA) in 48351 Everswinkel. 

Die wesentlichen Änderungen der vier WEA beinhalten: 

 den Wechsel vom Typ Nordex N149-4.5 TS125 STE (WEA 1) und N149-4.5 TCS164 
STE (WEA 2, WEA 3 und WEA 4) zum Anlagentyp Nordex N149/5.x TS125 STE (WEA 
1) und Nordex N149/5.x TCS 164 STE (WEA 2, WEA 3 und WEA 4) aus der gleichen 
Anlagenklasse Delta4000 des Anlagenherstellers Nordex, 

 eine Fundamenterhöhung um + 2,19 m des Anlagentyp Nordex N149-4.5 TS125 STE 
(WEA 1), 

 eine Fundamenterhöhung um + 0,90 m des Anlagentyp Nordex N149-5.x TCS 164 
STE (WEA 2, WEA 3 und WEA 4), 

 den Betrieb der WEA 1, WEA 2, WEA 3 und WEA 4 im Tagzeitraum von 6:00 Uhr bis 
22:00 Uhr und Nachtzeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr im Mode 0 (Volllastbetrieb), 

 eine Erhöhung der Nennleistung von 4.500 kW auf 5.700 kW für die WEA 1, WEA  2, 
WEA 3 und WEA 4. 

 
Die Bedingungen und Auflagen zum Baurecht, Immissionsschutzrecht, Arbeitsschutz und 
Wasser- und Bodenschutz werden teilweise neu formuliert. Aus Gründen der Lesbarkeit er-
setzen diese die entsprechenden Nebenbestimmungen der Ursprungsgenehmigung des 
Kreises Warendorf vom 27.04.2022, Aktenzeichen 63-40250/2019.  
 
Alle anderen Bedingungen, Auflagen und Hinweise der Ursprungsgenehmigung behalten 
ihre Gültigkeit, sofern in dieser Genehmigung nicht anderes bestimmt wird. 
 
Anlagedaten 
 
1. Lage der Windenergieanlagen 

Die vier WEA des Herstellers Nordex vom Typ N149/5.x TS 125 STE mit Hinterkämmen 
(Serrated Trailing Edge) (im Folgenden: N149/5.x) dürfen auf den folgenden Grundstü-
cken in 48351 Everswinkel errichtet und betrieben werden: 

 

Betriebseinheit Anlagentyp 

ETRS89 
UTM-Koordinaten 

Anlagenstandort 

Ost Nord Gemarkung Flur Flurstück 

WEA 1 N149/5.x 422422 5756780 Everswinkel 13 5 

WEA 2 N149/5.x 422456 5756433 Everswinkel 13 53 

WEA 3 N149/5.x 422344 5756011 Everswinkel 13 67 

WEA 4 N149/5.x 422498 5755657 Everswinkel 12 27 

(Tabelle 1) 
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Die Genehmigung bezieht sich auf die Anlagengrundstücksparzelle sowie die im Antrag 
dargelegten Erschließungsmaßnahmen bis zum Anschluss an die bestehenden öffentli-
chen Straßen.  

 
Somit ergeben sich nachfolgende Anlagengrundstücke: 

 

Betriebseinheit 
Anlagenstandort 

Erschließung 
Gemarkung Flur Flurstück 

WEA 1 Everswinkel 13 5 
Über die Kreisstraße 19 und öffentliche Straße 
(Markenweg) der Gemeinde Everswinkel und 
den jeweiligen Anlagenstandorten. 

WEA 2 Everswinkel 13 53 

WEA 3 Everswinkel 13 67 

WEA 4 Everswinkel 12 27 

(Tabelle 2) 

 
Darüber hinaus gehende außerhalb des Anlagengrundstücks liegende ggf. geplante Er-
schließungsmaßnahmen (z.B. Straßen-/Wegebau), die weitere Netzanbindung und die 
Einspeisestelle in das Mittelspannungsnetz werden von dieser Genehmigung nicht er-
fasst. 

 
2. Bauliche Abmessungen  

Diese Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den Betrieb von vier WEA vom 
Typ N149/5.x mit folgenden Anlagedaten: 

 

Betriebseinheit 
Nennleistung 

(PN) 

Bauliche Abmessungen 

Nabenhöhe 
(NH) 

Rotordurchmesser 
(RD) 

Rotorblattlänge 
(RL) 

(0,5 x RD) 

Gesamthöhe 
(GH) 

(NH + RL) 

WEA 1 5.700 kW 125,40 m 149,10 m 74,55 m 199,95 m 

WEA 2 5.700 kW 164,00 m 149,10 m 74,55 m 238,55 m 

WEA 3 5.700 kW 164,00 m 149,10 m 74,55 m 238,55 m 

WEA 4 5.700 kW 164,00 m 149,10 m 74,55 m 238,55 m 

(Tabelle 3) 

 
An den geplanten Anlagenstandorten erfolgt eine Fundamentanhebung, sodass die vier 
WEA folgende Gesamthöhen haben: 

 

Betriebseinheit 
Bauliche 

Gesamthöhe (GH) 
Fundamentanhebung  

(FA) 
Gesamthöhe  

(GH+ FA) 

WEA 1 199,95 m 2,19 m 202,14 m 

WEA 2 238,55 m 0,90 m 239,45 m 

WEA 3 238,55 m 0,90 m 239,45 m 

WEA 4 238,55 m 0,90 m 239,45 m 

(Tabelle 4)“ 

             

 

Der Genehmigungsbescheid ist unter Aufnahme von Nebenbestimmungen und Hinweisen 
zum Baurecht, Immissionsschutzrecht, Wasser- und Bodenschutzrecht, ergangen. 
 
Der Genehmigungsbescheid liegt nach Bekanntmachung vom 30.10.2023 bis einschließlich 
13.11.2023 während der Dienststunden bei folgenden Dienststellen aus: 
 
Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf im Raum B2.20:  
montags bis donnerstags  08:00 Uhr – 16:00 Uhr  
freitags     08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Rathaus der Gemeinde Everswinkel, Am Magnusplatz 30, 48351 Everswinkel, 2. Etage (Amt 
für Planen, Bauen, Umwelt 
montags bis freitags  08:00 Uhr – 12:30 Uhr  
montags    14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
donnerstags   14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
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Zusätzlich ist der Bescheid im Internet unter www.kreis-warendorf.de (Aktuelles - Bekannt-
machungen - Immissionsschutz) einsehbar.  

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid gegenüber Dritten als zugestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach dem Ende der 
Auslegungsfrist Widerspruch beim Kreis Warendorf, Untere Immissionsschutzbehörde in 
48231 Warendorf, Waldenburger Straße 2, erhoben werden. 

 

Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Eickmeier 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 
Der Kreis Warendorf hat in der Schwerbehindertenangelegenheit des minderjährigen 
Kindes 
 
Aylin Elena Daniela Silion, geb. am 12.04.2021 vertreten durch Alisa Silion 
 
letzte bekannte Anschrift: Stifterstr. 10 in 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:11.07.2023 
Geschäftszeichen: 53S0425198 
 
eine rechtmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Personen nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 i. V. m. § 10 Abs. 2 
Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Das Dokument gilt 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntgabe beziehungsweise des Aushangs 
zwei Wochen verstrichen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Sozialamt, Waldenburger Str. 2 in 
48231 Warendorf im Zimmer B1.68 während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B1.33 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 24.10.2023

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Herrn  VIOREL GROSU

letzte bekannte Anschrift: Am Moosfeld 14  93107 Thalmassing
mit Schreiben vom:  06.10.2023
Aktenzeichen:   410031613053
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Benachrichtigung 
 
 
 
Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Henning Martin Esch, geb. am 
01.10.93, zuletzt wohnhaft in 48324 Sendenhorst, Oststraße 25, mit Schreiben vom 
17.10.2023, Aktenzeichen: 36.50.10 - 355/23 eine rechtsmittelfähige Entscheidung 
getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
gem. § 1 i. V. m. § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit öffentlich zugestellt. 
 
Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zimmer B 0.59, Waldenburger Straße 2, 
48231 Warendorf während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Viktor Rabchynskyi, zuletzt 

wohnhaft Göttinger Breede 24 in 59329 Wadersloh, mit Schreiben vom 20.10.2023 

unter dem Aktenzeichen 3965/1318056 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird 

darauf hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren 

Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Wadersloh, Zimmer 12, 

Liesborner Straße 5, 59329 Wadersloh, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Aleksandra Stanislawa Osnowska 
 
letzte bekannte Anschrift:  Gröningsweg 30, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom:  368300 
Aktenzeichen :  368300/UZ/WM/BE-AS526 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 19.10.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Ramazan Erhan Yasar 
 
letzte bekannte Anschrift:  Ostdolberger Weg 49, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom:  18.10.2023 
Aktenzeichen :  368300/UZ/WM/BE-CY2511 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 18.10.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Louis Duprat 
 
letzte bekannte Anschrift:  Einsteinstr. 6, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom:  23.10.2023 
Aktenzeichen :  368300/OV/WM/WAF-LD121 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 23.10.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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